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den 14 . Julii datiert hob ich verstanden , was massen Jn gehaltnem Statt und
2

Amptrath erkendt und gesprochen , dass von meinem ererbten Hab und guet , so

ich verwichne monat mit guetheissung und bewilligung meiner Geistlichen Ober-

keit gebührenden orten und Personen Übermacht und geschenckt , sollen bis auff

nechstkünfftige Jarrechnung für den Abzug erlegt und bezalt werden 700 gl.

pares gelts , und das hiemit der auffgetragne Schultbrieff So in 200 gl . sich

erstreckeyi thuet , nit Sye ange7T.ormen worden . Nun Zweifflet mir 7iit es werden

meine Gn. . . . Herren dises aus gueter meinung beschlossen [ haben ] . . . , die-

weilen aber dis ordts ich grosse beschwemus erspüre und villicht aus unbekan-

teyi oder nit so wol bewüsten beschaffenheiten diser rahtschluss heraus khom-

men , als hob ich denselbigen in aller Verthrauwligkeit . . . andere gründt , Mo¬

tiven und bewegnussen meiner entschuldigung wellen fürwenden , auff dass Sey

sich eines besseren und milteren . . . erkandtnus des gantzen geschäffts könten

entschliessen.

Erstlich sollen Sey wüssen , dass ich zue Zug den grosten Theil schier meines

guets hinderlassen , So theils an Geistliche Personen und orthen angewendt,

theils auch meinen Lieben geschwüsterten überlassen worden , darvon ich nit

vermein (auch mit Zuelassung eines rechtlichen Abzugs welchen in der seelen

gwissen zue erörtern mir nit zuesteht ) von mir das wenigste möge abgevordert

werden , dieweilen selbige guet alles Jn Jhren meiner Gn. Herren Landt und

iurisdiction verbleiben thuet . Zum andern was ich vor etlich Jahren in meinem

Hinweckreisen mit mir genommen , hob ich selbiges an mein eigne freye nothurfft,

und wo ich es schuldig gewest , auch Jn etlichen meinen schweren reisen ange¬

wendt , darvon ich in dem angesicht Gottes bezeügen kan , kein einiger pfening

an Geistliche Oerter vermachet oder legiert sein worden , von disem vermein

ich . . . werde mit recht . . . das wenigste nit wol könen genommen werden , diewei¬

len vil andere freye Leüth und Vatterlendische Kinder in fremden Landen und

Provinzen vil 1000 gl . verzert und durchgerichtet , auch ihr gantzes Hab und

guet in den stich gesetzt , von selbigen aber der wenigste Abzug nit gefordert

oder begert worden . Betreffent dan übrige 4 oder 5000 gl . , So Jn aller billi-

keit nach meiner heligen Religion der Societet Jesu , von welcher ich nun mehr

tägliche nahrung , Kleider und auff enthalt bis zue dem Endt meines Lebens emp¬

fangen wirdt , sindt Übermacht worden , hab ich vermeindt recht . . . zue dispo¬

nieren , wan ich freywillig meinen Gn. Herren ein hablichen gueten Brieff , weil

das pare gelt keines wegs zue erfinden , wurde mit danckbarem Hertzen darbie¬

ten , und also dis orths vor dem Allmechten Gott mich aller Obligation entle¬

digen . Nun were es mir hertzlich leidt wan ich . . . solte in ihren meiner Gn.
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Herren recht . . . eingreifen ";  doch könnten sie versichert sein , dass

er die ihm anvertrauten Mittel mit aller Sparsamkeit verwenden

werde . "Darumben ich Sye nochmahls gantz . . . demüetig bitte 3 solches Jn Ver-

nere Consideration ziechen wollen 3 und sich eines miltern . . . . zue entschlies-

sen , mit hertzlicher anerbietung durch den . . . Pater Rector von Lucern [ Chri¬

stoph Schorrer]  ihnen in aller freündtligkeit . . . zu willfahren " .

1 ) Testament des Genannten s . HKl I960 , 40 . Jg . Nr . 11 , S . 42

-  Blatt 409 v  leerKopie AH 54 , 408 - 409
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